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ÖFFNUNGSZEITEN

ÖFFNUNGSZEITEN 

R ATHAUS/VERWALTUNG
Terminvereinbarung  
Tel.: 09244-9852-0  
poststelle@vgem-betzenstein.bayern.de
Öffnungszeiten: 
Mo 08.00 - 12.00 Uhr 
Di 08.00 - 12.00 und 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi 08.00 - 12.00 Uhr 
Do 08.00 - 12.00 und 14.00 - 18.00 Uhr 
Fr 08.00 - 12.00 Uhr

POSTFILIALE IM RATHAUS
Mo 09.00 - 12.00 Uhr 
Di 14.00 - 16.00 Uhr 
Mi 10.00 - 12.00 Uhr 
Do 15.00 - 18.00 Uhr 
Fr 09.00 - 12.00 Uhr 
Sa 10.00 - 11.00 Uhr

TOURIST-INFO im MAASENHAUS
Hauptstr. 44, 91282 Betzenstein 
Mo-Do 10.00 bis 14.00 Uhr 
Fr 10.00 bis 12.00 Uhr 
Tel: 09244/985221,  
E-Mail: info@betzenstein.de

STADTBÜCHEREI BETZENSTEIN
Bayreuther Str. 1, Mo, 16.00-18.00 Uhr

VERSCHENKR AUM WEIDENSEES 20
Geöffnet auf Anfrage über What‘s App 
0151/12945808 (Diese Nummer kann 
nicht angerufen werden.)

WERTSTOFFHOF BETZENSTEIN
Wertstoffhof geschlossen. Die verbliebe-
nen Container stehen auf dem Bauhofge-
lände, Hauptstr. 63

ALTEISEN ABGEBEN
Die FF Stierberg sammelt Alteisen.  
Der Container steht auf dem Anwesen  
Windisch, Waiganz, HsNr. 1

ÄRZTEHAUS BETZENSTEIN
Ärztehaus Betzenstein 
Bayreuther Straße 24, 91282 Betzenstein 
Tel.: 09244 9117, Fax: 09244 9118 
praxis@medinbetzenstein.de

Sprechstunden 
Mo. bis Fr. 08.00 bis 11.30 Uhr 
Mo., Di., Do. 17.00 bis 19.00 Uhr 
Fr. 16.30 bis 18.00 Uhr 
Notfallsprechstunden 
Mi. 17.00-18.00 Uhr u.  
Sa. 10.00-11.30 Uhr

alle Angaben ohne Gewähr

Amtsblatt Betzenstein 
Impressum 
Herausgeber: Stadt Betzenstein,  
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein 
E-Mail: info@betzenstein.de, www.betzenstein.de
Anzeigenannahme: info@betzenstein.de, Tel. 09244/9852-21
Layout, Satz, Druck: Stadt Betzenstein, Fotos und Grafiken 
interner Beiträge: Pixabay bzw. Stadt Betzenstein 
Amtliche Texte: Stadt Betzenstein 
Redaktionelle Texte: Verfasser
Druck und Verteilung: Stadt Betzenstein  
Auflage: 1.300 Stück
Die Stadt übernimmt keine Haftung für eventuelle Druckfeh-
ler, unvollständige oder nicht termingerechte Verteilung. Die 
Stadt behält sich Änderungen des Erscheinungstermines vor.

Hinweis:  
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige 
Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers 
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen im gene-
rischen Maskulinum gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 

REDAKTIONSSCHLUSS FÜR DIE NÄCHSTE AUSGABE: 
FR 21.02.2025 

ÄMTER DER VERWALTUNGSGEMEINSCHAFT
BETZENSTEIN

Bürgermeister Betzenstein OG,  Zi rechts  
09244 9852-20

Bürgerbüro, Einwohnermeldeamt EG, Zi 1, rechts 
09244 9852-0 
09244 9852 10 
09244 9852 11

Verwaltung, Veranlagung, Kataster EG, Zi 2, rechts 
09244/9852-14

Kasse, Gebühren, Steuern EG, Zi 3, gerade rechts 
09244/9852-12  
09244/9852-13

Kassenverwalter und Personalwesen EG, Zi 4, gerade links 
09244/9852-16

Passamt, Standesamt OG, Zi 1, links 
09244/9852-19

Geschäftsstellenleitung,  OG, Zi 2, links 
Bauamt, Ordnungsamt 
09244/9852-17

Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein
Adresse 
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein 

Kontakt 
Tel. 09244/9852-0 
Fax: 09244/9852-23 
Poststelle@vgem-betzenstein.bayern.de 
www.betzenstein.de
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AUS DER STADTRATSSITZUNG VOM 17. 12. 2024

WINDKRAFTANLAGEN IM VELDENSTEINER FORST
Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG); 
Errichtung von 13 Windkraftanlagen im Veldensteiner Forst

Im Rahmen der Ausweisung eines Vorranggebietes für die 
Windkrafterzeugung im Veldensteiner Forst schreiten die 
Planungen durch die Windpark Hüll Verwaltungsgesellschaft 
UG voran. Die Anliegergemeinden Plech und Betzenstein 
werden nun vom Landratsamt im immissionsschutzrechtlichen 
Verfahren gehört.

Laut Vorhabensbeschreibung ist die Errichtung von maximal 
13 Windkraftanlagen vom Typ Enercon E-175 EPS mit einer 
Nabenhöhe von 162m und einem Rotordurchmesser von 
175m sowie einer Leistung von 6.000 kW auf den Flurstücken 
7, 12, 1, 159, 154, 161, 163, 152 und 148 der Gemarkung 
Veldensteinerforst geplant. Die Anzahl der Windräder könnte 
sich verringern, falls einzelne Standorte beispielsweise 
aufgrund von Dolinen nicht realisierbar sind.

Immissionen, die zu berücksichtigen sind, sind die Schall- 
sowie die Schattenwurfemissionen der Anlagen. Hier werden 
die Grenzwerte auf die nächstgelegenen Wohnhäuser 
eingehalten, was sowohl durch die Standorte der Anlagen 
als auch durch technische Maßnahmen wie eine Reduzierung 
der Drehzahl oder eine Schattenabschaltung erreicht wird.

Der Stadtrat beschloss mehrheitlich, dem am nächsten 
zu Weidensees gelegenen Windrad nicht zuzustimmen. 
Hinsichtlich der verbleibenden 12 Windkraftanlagen erteilte 
der Stadtrat die Zustimmung.

FAHRRADLEASING 

Einführung eines Fahrradleasings für die städtischen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

In der VG Betzenstein wurde in der Sitzung vom 27.11.2024 
bereits die Einführung eines Fahrradleasings für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschlossen. Ausgewählt 
wurde als Partner die Firma Primandis. Um im Gleichklang 
mit der VG und dem Markt Plech zu bleiben, beschloss auch 
der Stadtrat, den Mitarbeitern ein Fahrradleasing anbieten. 
Auf die Gemeinde kommen keine Kosten und Risiken zu. 
Durch den Abschluss einer Ratenabsicherungsversicherung 
ist die Zahlung von Leasingraten des Leasingnehmers an 
den Leasinggeber bei Ausfall des Arbeitnehmers durch 
Arbeitsunfähigkeit, Tod oder Kündigung abgedeckt.

AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

WEITERE AMTLICHE NACHRICHTEN

BAUANTRÄGE

Zu folgenden Vorhaben erteilte der Stadtrat das gemeindliche 
Einvernehmen:

• Bauvoranfrage, Errichtung einer Freiflächen-Photo- 
 voltaikanlage zur Eigenversorgung einer Trinkwasser- 
 gewinnungsanlage auf dem Flurstück 608/1 Gemarkung  
 Spies

• Bauvoranfrage, Errichtung einer Café-Jurte mit Verkaufsraum  
 auf dem Flurstück 2006 der Gemarkung Stierberg in  
 Eckenreuth

BAUANTRÄGE EINREICHEN

Bauanträge seit 01.01.2025 beim Landratsamt Bayreuth 
einzureichen

Aufgrund der am 10. Dezember 2024 beschlossenen Änderung 
der Bayerischen Bauordnung sind seit 01.01.2025 Bauanträge 
(auch Bauvoranfragen) direkt beim Landratsamt Bayreuth 
einzureichen. Eine Annahme und Weiterleitung der Bauanträge 
durch die Verwaltungsgemeinschaft ist nicht möglich. Die 
Verwaltung steht aber weiterhin für Fragen zu Bauvorhaben 
zur Verfügung.

BEITRÄGE FÜR DAS AMTSBLATT EINREICHEN

Vereine und Einrichtungen haben traditionell die Möglichkeit, 
neben Veranstaltungsmeldungen auch redaktionelle Beiträge 
über besondere Ereignisse der über das Vereinsleben im 
Amtsblatt zu veröffentlichen. Dies ist ein wichtiger Beitrag 
für das gesellschaftliche Leben und den Zusammenhalt in 
der Gemeinde.

Beiträge richtig einreichen: Text und Bild gesondert

Schicken Sie uns den redaktionellen Text in einer Textdatei, 
vorzugsweise Word oder PDF. Die Bilder schicken sie gesondert 
als einzelne Bilddateien im JPEG-Format.

Meist werden jedoch Bild und Text in einer Word-Datei 
zusammengefasst eingereicht. Dies erschwert die Erstellung 
des Layouts für das Amtsblatt enorm, da die Bilddateien 
händisch wieder aus den Beiträgen extrahiert werden müssen, 
damit die in das Layout des Amtsblattes eingefügt werden 
können. Oft ist durch das Einfügen in die Worddatei die 
Qualität der Fotos so schlecht, dass diese einzeln aufbereitet 
werden müssen oder aufgrund der schlechten Auflösung gar 
nicht abgedruckt werden können. Deshalb bitten wir Sie, 
zukünftig alle Text und Bildbeitzräge getrennt zu schicken.

Quellenangabe und Fotofreigabe nicht vergessen

Grundsätzlich gilt bei allen Fotos eine Quelle anzugeben. 
Aufgrund des Urheberrechtes müssen bei allen Fotos die 
Urheber genannt werden. Werden Grafiken oder Fotos aus 
dem Internet verwendet, ist die freie Verwendung zu prüfen 
und die Quelle anzugeben. Bei fehlenden Quellenangaben 
behalten wir uns vor, diese Dateien nicht abzudrucken.

Beachten Sie bitte auch, dass es notwendig ist, alle 
abgebildeten Personen zu fragen, ob diese mit einer 
Veröffentlichung einverstanden sind. Die ist besonders 
bei der Abbildung von Minderjährigen wichtig. Hier ist die 
Einwilligung der Eltern erforderlich.

Wir gehen davon aus, dass Personen auf von Ihnen 
eingesendeten Fotos mit der Veröffentlichung im Amtsblatt 
und damit auch im Internet einverstanden sind.

Veranstaltungsanzeigen

Oft werden Veranstaltungsplakate zur Veröffentlichung im 
Amtsblatt eingereicht. Eine Verkleinerung des Formates ist 
kein Problem. Allerdings sollte darauf geachtet werden, dass  
Schriften dann noch lesbar bleiben. Probieren Sie am besten 
bei der Gestaltung des Plakates aus, ob die Schriften bei 
entsprechender Verkleinerung noch lesbar sind.
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Stadt Betzenstein
Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein

WAHLBEKANNTMACHUNG 
zur Bundestagswahl

1. Am 23. Februar 2025 findet die Bundestagswahl statt. Die Wahl dauert von 8 bis 18 Uhr. 

2. Die Gemeinde ist in folgende 4 Wahlbezirke eingeteilt:

Wahlbezirk / Sonderwahlbezirk Wahlraum

Nr. Abgrenzung Bezeichnung und genaue Anschrift barrierefrei 
ja / nein

0101 Betzenstein 1 - Betzenstein Schule Betzenstein, Schulstraße 1, 91282 Betzenstein nein

0102 Betzenstein 2 - Altgemeinden 
Stierberg und Ottenberg

Schule Betzenstein, Schulstraße 1, 91282 Betzenstein nein

0103 Betzenstein 3 - Altgemeinde 
Spies

Landjugendraum Riegelstein, Riegelstein 21, 91282 Betzenstein
 

nein

0104 Betzenstein 4 - Altgemeinde 
Weidensees

Vereinsheim Weidensees, Weidensees 53, 91282 Betzenstein nein

 

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 15. Januar 2025 bis 19. Januar 2025 übersandt 
worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten zu wählen haben.

3. Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 17 Uhr in der Geschäftsstelle der VG Betzenstein, 
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein (Briefwahl Betzenstein 1) sowie im Maasenhaus, Hauptstr. 44,  
91282 Betzenstein (Briefwahl Betzenstein 2) zusammen.

4. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen 
ist. Die Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren amtlichen Personalausweis oder Reisepass 
zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben. Gewählt wird mit amtlichen 
Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. Jede 
Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen 
Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen 
Kreiswahlvorschlägen außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder Bewerberin einen 
Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links 
von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die wählende Person gibt 

ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,

und ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum 
gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im 
Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder
b) durch Briefwahl

teilnehmen.
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Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahlschein, einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief 
mit dem Stimmzettel (im verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem 
Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann 
auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerverzeichnis die 
Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Person ohne Wahlschein weder 
in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, 
sollten sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 
12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person 
glaubhaft versichert, dass der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat.

7. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
von der wahlberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 
5 des Bundeswahlgesetzes).

Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. 
Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Betzenstein, 20.01.2025 
i.A.

Pickelmann, Geschäftsstellenleiter

Verkauf von
Kaffee, Kuchen

& Torten

BUNDESTAGSWAHL
23. FEBRUAR 2025

BRINGEN SIE GERNE IHRE
MEHRWEGBEHÄLTER MIT

9:00 BIS 16:00 UHR
VOR ORT UND ZUM MITNEHMEN

IM WAHLLOKAL SCHULE
BETZENSTEIN

Kuchenbuffet

am Sonntag, den 23.02.25
von 10-13 Uhr

solange der Vorrat reicht! 

“WWäähhlleenn  uunndd  GGeenniieeßßeenn“

Im Kindergarten Riegelstein

Der Umwelt zuliebe, bitte Teller/Boxen oder 
Kuchenplatten zum Transport mitbringen. 

Die Einnahmen kommen den Kindergartenkindern 
zugute!
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Stadt Betzenstein
Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein

BEKANNTMACHUNG

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestagswahl 
am 23. Februar 2025

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Stadt Betzenstein wird in der Zeit von 
 Montag, 3. Februar bis Freitag, 7. Februar 2025 (20. bis 16. Tag vor der Wahl)  

während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein, 
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein, Zi. EG 1, für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Wahl-
berechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Daten überprüfen. Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Personen können Wahlberechtigte nur überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen 
sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprü-
fung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre 
gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist.

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von Montag, 3. bis spätestens Freitag, 
7. Februar 2025, 12:00 Uhr in in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein, Nürnberger 
Str. 5, 91282 Betzenstein, Zi. EG 1, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur 
Niederschrift eingelegt werden. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten spätestens am 2. Februar 2025 eine 
Wahlbenachrichtigung samt Vordruck für einen Antrag auf Erteilung eines Wahlscheins. Wer keine Wahlbenach-
richtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einle-
gen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein mit Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 236 Wahlkreis Bayreuth durch Stimmabgabe in einem  
 beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag

5.1 eine in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person. 
 
Der Wahlschein kann bis zum Freitag, 21. Februar 2025, 15 Uhr, 
in der Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein, Nürnberger Str. 5,  
91282 Betzenstein, Zi. EG 1, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden. 
Wer bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierig-
keiten aufsuchen kann, kann den Wahlschein noch bis zum Wahltag, 15 Uhr, beantragen.

5.2 eine nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene wahlberechtigte Person, wenn
a) sie nachweist, dass sie ohne ihr Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerverzeichnis nach 

§ 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Sonntag, 2. Februar 2025) oder die Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum Freitag, 7. Februar 2025) versäumt hat,

b) ihr Recht auf Teilnahme erst nach Ablauf der unter Buchst. a) genannten Fristen entstanden ist,
c) ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach 

Abschluss des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

Der Wahlschein kann in den oben genannten Fällen bei der in Nr. 5.1 bezeichneten Stelle noch bis zum Wahltag, 
15 Uhr, schriftlich, elektronisch oder mündlich (nicht aber telefonisch) beantragt werden.
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6. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Wahlberechtigte mit Behinderungen können sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die wahlberechtigte Person zugleich
- einen amtlichen Stimmzettel,
- einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag,
- einen amtlichen roten Wahlbriefumschlag mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zu übersenden ist, und
- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Mit der Erteilung eines Wahlscheins mit Briefwahlunterlagen, wird für die wahlberechtigte Person im Wählerver-
zeichnis die Ausstellung des Wahlscheins vermerkt. Dieser Vermerk hat zur Folge, dass die wahlberechtigte Per-
son ohne Wahlschein weder in einem Wahllokal noch per Briefwahl wählen kann. Gehen die beantragten 
Wahlunterlagen nicht oder nicht rechtzeitig zu, sollen sich die betroffenen Wahlberechtigten umgehend an ihr 
Wahlamt wenden. Bis spätestens Samstag, 22. Februar 2025, 12 Uhr, besteht noch die Möglichkeit, einen neuen 
Wahlschein beim Wahlamt zu beantragen, wenn die wahlberechtigte Person glaubhaft versichert, dass der Wahl-
schein nicht zugegangen ist oder sie ihn verloren hat. 

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen werden übersandt oder amtlich überbracht. Sie können auch durch die 
Wahlberechtigten persönlich abgeholt werden. An andere Personen können diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
und einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlbe-
rechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeinde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern.

9. Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stim-
me gehindert ist, kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfsperson muss 
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der 
stimmberechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine 
Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung der stimmberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfeleis-
tung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat

10. Bei der Briefwahl muss der Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle abgesendet werden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform ausschließlich 
von der Deutschen Post AG unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen 
Stelle abgegeben werden.

Betzenstein, 20.01.2025      
i.A.

Pickelmann, Geschäftsstellenleiter Kaffee und Kuchenverkauf
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Gemeinschaftskläranlage Betzenstein-Plech
Das Sanierungskonzept der Gemeinschaftskläranlage Bet-
zenstein-Plech wurde ausführlich durch das Planungsbüro 
Baurconsult vorgestellt.

Geschätzte Gesamtkosten (brutto) der Sanierung: ca. 12 Mio €

Derzeit zu erwartende Zuschüsse aus der Kommunalrichtlinie 
der Bundesrepublik: ca. 1,4 Mio. €

Die Finanzierung des Kostenanteils für Betzenstein erfolgt 
über Herstellungsbeiträge. Diese Beiträge sind von den 
Grundstückseigentümer zu leisten, die an die Abwasseranlage 
Betzenstein oder Weidensees (nach Vereinheitlichung der 
Satzungsgebiete) angeschlossen sind bzw. die Möglichkeit 
haben an diese anzuschließen.  

Aktuell werden von der Verwaltungsgemeinschaft Betzen-
stein die Grundstücks- und Geschossflächen aktualisiert, die 
für die Umlage der Sanierungskosten die Grundlage bilden. 
Auf dieser Basis werden dann für die Grundstücksbesitzer 
die jeweiligen Kostenbescheide erlassen. Derzeit ist dies in 
Form von Vorausleistungsbescheiden geplant („Ratenzah-
lung“). Hierüber ist vom Stadtrat noch Beschluss zu fassen. 
Die Übermittlung des ersten Bescheides ist für das 2. Quartal 
diesen Jahres geplant (abhängig u. a. von den erforderlichen 
Genehmigungen).

Abwasserentsorgung ist in Bayern eine kommunale Pflicht-
aufgabe und Teil der Daseinsvorsorge. Sie wird von den 
Kommunen selbst oder von deren Abwasserzweckverbänden 
wahrgenommen mit dem obersten Ziel, unsere Gesundheit 
und die Gewässer zu schützen.

Klassische kostenrechnende Einrichtungen sind die Abfallbe-
seitigung, die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung.

-> Alle entstehenden Investitions- und Betriebskosten sind 
von den Grundstückseigentümern aufzubringen, die an die 
Abwasseranlage angeschlossen sind bzw. die Möglichkeit 
zum Anschluss haben.

Die Gemeinden erheben dazu nach § 17 KAG

Gebühren und Beiträge für die Benutzung der öffentlichen 
Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung.

Beiträge sind in der BGS-EWS (Beitrags- und Gebührensat-
zung zur Entwässerungssatzung) festgelegt

Beiträge berechnen sich nach Grundstücks- und Geschossfläche 
in m²

Gebühren berechnen sich nach der verbrauchten Wassermenge 
in m³

In der Bürgerversammlung wurde auch auf die Vereinheitli-
chung der bisher getrennten Satzungsgebiete Betzenstein 
und Weidensees eingegangen.

Mit Vollzug des Anschlusses der Entwässerung OT Weiden-
sees über die Druckleitung an das Pumpwerk Hüll und von 
dort weiter zur KA Plech entsteht eine technisch einheitliche 
Einrichtung. Denn von einer technischen Einheit ist immer 
dann auszugehen, wenn die Einrichtung gemeinsame Teile 
enthält, z. B. einen gemeinsamen Hochbehälter oder eine 
gemeinsame Kläranlage.

Weil mit Art. 21 Abs. 2 GO einhergeht, dass eine technische 
Einheit auch eine rechtliche Einheit bilden muss, muss mit 
Vollzug des Anschlusses Weidensees an die KA Plech auch 
das Satzungsrecht zu einem einheitlichen Satzungsrecht mit 
nunmehr einer EWS und einer BGS-EWS zusammengeführt 
werden.   

Für jede der beiden Einrichtungen erhebt die Stadt 
Betzenstein zur Deckung des Investitionsaufwands für die 
Herstellung, Verbesserung und Erneuerung der öffentlichen 
Entwässerungseinrichtung Beiträge und Gebühren.

Im folgenden Schema sind die Schritte für die Vereinheitlichung 
zu einem Satzungsgebiet unter Einbeziehung der 
Investitionen (Sanierung der Gemeinschaftskläranlage bzw. 
des Kanalnetzens) dargestellt.

INFORMATIONEN AUS DER BÜRGERVERSAMMLUNG 11.12.2024 – ABWASSER
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INFORMATIONEN AUS DER BÜRGERVERSAMMLUNG 11.12.2024 – VERSCHIEDENE THEMEN
Teilerneuerung Druckleitung  
Mergners – Ottenhof
Bauabschnitt 1 (2023) 
Baukosten:   140.000 € 
Erwarteter Zuschuss  
(RZWas 2021):   108.000 €  
Eigenanteil Betzenstein:  32.000 €

Bauabschnitt 2 (2024-25) 
Vergabesumme:   491.000 €  
Erwarteter Zuschuss 
(RZWas 2021):   389.000 €  
Eigenanteil Betzenstein:  102.000 € 

Geplante Erneuerung der 
Schaltschränke (2025)
Pumpwerke 

Eichenstruth: 23.000 € 
Leupoldstein: 50.000 € 
Stierberg: 50.000 €

Windkraftanlagen Betzenstein Hüll
Ausgaben: 
Einlage: 70.000 € 
Stadt Betzenstein ist Gesellschafter  
(Anteil: 3 %)

Einnahmen: 
Bisheriger Kapitalrückfluss:  
28.700 €

Vorabgewinn: 24.000 €

Gewerbesteuer:  
73.000 € (2022) 
23.000 € (2023)

Gemeindebonus (0,2 ct/kWh):  
12.000 € (2023)

Windkraftanlagen:
Inbetriebnahme: Juli 2016
Technische Daten:
2 Anlagen Typ NORDEX N117
Nennleistung je Anlage: 2400 kw
Einschaltgeschwindigkeit: 3 m/s
Abschaltgeschwindigkeit: 20 m/s
Rotordurchmesser: 116,8 m
Überstrichene Fläche: 10715 m2

Betriebsdrehzahlbereich:  
7,5 - 13,2 U/min

Allgemeine Statistiken

Einwohner in der Gemeinde von 2014 bis 2024 
mit Erstwohnsitz (EW) bzw. Hauptwohnsitz (HW)

2019: Niedrigster Wert mit 2449 Einwohnern 
2024: Höchster Wert mit 2532 Einwohnern 
Zunahme: 83 Einwohner

Geburten und Sterbefälle von 2014 bis 2024  

2449 
(niedrigster Wert)

2532 
(höchster Wert)

Jahr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Geb. 21 15 20 19 20 22 19 26 28 25 16
Sterb. 18 22 23 18 24 21 31 20 26 27 21

(2020: Beginn der Corona-Pandemie)

ABWASSER

ERNEUERBARE ENERGIEN

EINWOHNER STATISTIK
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Dorferneuerung Betzenstein
Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth  
Gz. B4-TG 7522

Bekanntmachung 

Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft hat in seiner 
öffentlichen Sit- zung vom 20.11.2024 Beschlüsse gefasst 
und Feststellungen getroffen über:

1. Genehmigung der Niederschrift der letzten   
 Vorstandssitzung

2. Erläuterungen zur Teilnehmergemeinschaft, Aufgaben- 
 verteilung im Vorstand, Entschädigung der Vorstands- 
 mitglieder
2.1. Erläuterungen und Bestimmungen zu §§ 16-26  
 Flurbereinigungsgesetz –FlurbG–, Art. 2 und 4  
 AGFlurbG sowie zu den Vollzugsbestimmungen
2.2. Bestellung des "örtlich Beauftragten der Vorsitzen- 
 den des Vorstands"
2.3. Bestellung des Wegebaumeisters
2.4. Bestellung des Pflanzmeisters
2.5. Sitzungen des Vorstands
2.6. Entschädigung der ehrenamtlichen Vorstands- 
 mitglieder

3. Kassen- und Rechnungswesen, Vorschüsse (später  
 Beiträge), Verrechnungssätze für Eigenleistungen der  
 Teilnehmer (Arbeitsleistungen)
3.1. Verband für Ländliche Entwicklung Oberfranken – VLE –
3.2. Bestimmungen über Leistungen der Teilnehmer  
 (Arbeitsleistungen)
3.3. Bestellung der Kassenprüfer

Besonderer Dank gilt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern und Stellvertretern Stefan Thummert, Bernhard Potzner 
und Werner Otto für die Mitwirkung im Vorstand.

Herr Otto war seit Beginn der Dorferneuerung 2004 im Vorstand der Teilnehmergemeinschaft tätig. Herr Otto hat jahrelang 
das Amt des örtlich Beauftragten ausgeübt und mit sehr großem Engagement zum Erfolg der Dorferneuerung beigetragen.

Herr Potzner war seit 2010 gewähltes Vorstandsmitglied, Herr Thummert wurde 2017 in den Vorstand gewählt.

4. Datenschutz

5. Sonstiges
5.1. Meldung von Haftpflichtschadensfällen  
 und Arbeitsunfällen
5.2. Schutz der vorhandenen Grünbestände
5.3. Öffentliche Zustellung an Beteiligte mit unbekanntem  
 Aufenthalt
5.4. Hinterlegung der Beschlussniederschriften
5.5. Bekanntmachungen
5.6. Bekanntmachung dieser Niederschrift

6. Änderung Verfahrensgebiet

7. Kassenprüfung (nicht öffentlich)

Eine Kopie der Niederschrift, die Datenschutzgeschäftsordnung 
des Amtes für Ländliche Entwicklung Oberfranken und die 
Satzung des Verbandes für Ländliche Entwicklung Oberfranken 
– VLE – liegen zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus:

vom 10.02.2025 mit 24.02.2025
im Rathaus der Stadt Betzenstein.

Nach diesem Zeitpunkt können o. a. Unterlagen beim örtlich 
Beauftragten, Herrn Harald Haas, eingesehen werden.

Bamberg, 12.12.2024

gez. Astrid Geus

Vorsitzende des Vorstandes
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Flurneuordnung und Dorferneuerung Zips

Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes

Flurneuordnung und Dorferneuerung Langenreuth

Stadt Pegnitz, Landkreis Bayreuth 
Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes

Bekanntmachung und Ladung

Die Teilnehmergemeinschaft Zips/die Teilnehmergemein-
schaft Langenreuth hat den Flurbereinigungsplan erstellt.

Der Flurbereinigungsplan fasst die Ergebnisse des Verfahrens 
zusammen. 

Zur Einsichtnahme für die Beteiligten werden folgende 
Bestandteile des Flurbereinigungsplanes ausgelegt.

• Plan über die gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen

• Verzeichnis der Flurstücke (Einlage) mit den Anteilen zu   
 den Landabzügen bzw. Vorausleistungen

• Verzeichnis der Flurstücke mit den Anteilen zur Beitrags- 
 pflicht (§ 19 FlurbG)

• Nachweis über die Gemeindegrenzänderungen

• Vorstandsbeschluss zum Flurbereinigungsplan

• Textteil zum Flurbereinigungsplan

• Gebietskarte

• Abfindungskarte

• Fortführungsnachweis für Fischereirechte

Nur zur Einsichtnahme durch Beteiligte, die ein berechtigtes 
Interesse nachweisen (z. B. Eigentümer, Hypothekengläubi-
ger), werden folgende Bestandteile des Flurbereinigungs-
planes ausgelegt:

Bestandsblatt (Einlage)

Auszug aus dem Flurbereinigungsplan (Eigentümernachweis, 
Forderungsnachweis, Abfindungsnachweis)

Belastungsnachweis

Akt Dienstbarkeiten und Rechte

Die Auszüge aus dem Flurbereinigungsplan werden den Teil-
nehmern übersandt.

Die oben angegebenen Bestandteile des Flurbereinigungs-
planes werden in der Verwaltung der Stadt Pegnitz, Hauptstr. 
37, 91257 Pegnitz, vom 10.03.2025 mit 24.03.2025 während 
der Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
ausgelegt.

Die Abfindungskarte kann zusätzlich innerhalb 
von vier Monaten ab dem ersten Tag der Nieder-
legung auch auf der Internetseite des Amtes für 
Ländliche Entwicklung Oberfranken unter dem 
Link „Flurbereinigungsplan“ eingesehen werden. 

(https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278/index.php/).

Nach der Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes, und 
zwar am

Dienstag, 25.03.2025,
von 09:30 Uhr bis 16:00 Uhr

Ort: Gasthaus Ficht (Nebenzimmer der Gaststätte), 
Zips 13, 91257 Pegnitz,

wird ein Anhörungstermin abgehalten. Zu diesem Termin 
wird hiermit geladen.

Ein Erscheinen ist nur erforderlich, falls Erläuterungen oder 
Auskünfte über den bekannt gegebenen Flurbereinigungsplan 
gewünscht werden.

Anträge zur Ermittlung und Festsetzung von Geldabfindun-
gen für Obstbäume und andere Holzpflanzen (§ 50 FlurbG) 
sowie von Geldausgleichen oder Ausgleichen anderer Art für 
vorübergehende Unterschiede zwischen dem Wert der alten 
Grundstücke und dem Wert der Landabfindungen und für 
andere vorübergehende Nachteile (§ 51 FlurbG) sind spätes-
tens bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist schriftlich beim 
Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft 
Zips/ beim Vorsitzenden des Vorstandes der Teilnehmerge-
meinschaft Langenreuth am Amt für Ländliche Entwicklung 
Oberfranken, Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg (Postan-
schrift: Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg), oder beim Amt 
für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Nonnenbrücke 7a, 
96047 Bamberg (Postanschrift: Postfach 11 01 64, 96029 
Bamberg), zu stellen.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Flurbereinigungsplan kann innerhalb von zwei 
Wochen nach dem Tag des Anhörungstermins schriftlich bei 
der Teilnehmergemeinschaft Zips/ bei der Teilnehmergemein-
schaft Langebreuth am Amt für Ländliche Entwicklung Ober-
franken, Nonnenbrücke 7a, 96047 Bamberg (Postanschrift: 
Postfach 11 01 64, 96029 Bamberg), oder durch Einlegung 
beim Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken, Nonnen-
brücke 7a, 96047 Bamberg (Postanschrift: Postfach 11 01 64, 
96029 Bamberg), Widerspruch eingelegt werden. 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung

Die Einlegung des Widerspruchs ist schriftlich, zur Nieder-
schrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz 
zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Wider-
spruchs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!

Bereits am Mittwoch, den 19. März 2025, findet um 19.00 
Uhr im Gasthaus Ficht in Zips eine Teilnehmerversammlung 
statt, zu der ich Sie herzlich einlade.

Tagesordnung:
1.   Bestandteile des Flurbereinigungsplanes
2.   Inhalte des Textteils zum Flurbereinigungsplan
3.   Bekanntgabe des Flurbereinigungsplanes
4.   Auszug aus dem Flurbereinigungsplan
5.   Anhörungstermin zum Flurbereinigungsplan
6.   Beiträge nach § 19 FlurbG (Flurbereinigungskosten/ 
   Vorschusseinhebungen)
7.   Abfindungs- und Ausgleichsansprüche
8.   Weitergabe von TG-Land / Aufstockung
9.   Vorschau
10. Fragen

Bamberg, 16.01.2025 
gez. Astrid Geus
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Bekanntmachung  
einer Auslegung in einem Amtsblatt
Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein 
Stadt Betzenstein

Freiwilliger Landtausch Stierberg IV 
Stadt Betzenstein, Landkreis Bayreuth 
Anordnungsbeschluss

Bekanntmachung
Das Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken hat mit 
Anordnungsbeschluss vom 05.12.2024 das Verfahren Stierberg 
IV - Freiwilliger Landtausch - angeordnet.

Der Anordnungsbeschluss und eine Gebietskarte sind in der 
Geschäftsstelle der Verwaltungsgemeinschaft Betzenstein, 
Nürnberger Str. 5, 91282 Betzenstein, vom 17.02.2025 mit 
17.03.2025 ausgelegt und können dort während der Dienst-
stunden eingesehen werden.

Der Anordnungsbeschluss und die Gebietskarte 
können innerhalb von vier Monaten nach dem 
Zeitpunkt dieser öffentlichen Bekanntmachung 
auch auf der Internetseite des Amtes für Länd-

liche Entwicklung Oberfranken unter dem Link „Einleitung 
und Änderung des Verfahrensgebietes“ eingesehen werden

(https://www.ale-oberfranken.bayern.de/137278/index.
php/).

Bamberg, 18.12.2024 
Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken

gez. Oskar Deglmann 
Bauoberrat

DIE STADTBÜCHEREI VERSCHENKT BÜCHER

Ab sofort werden etwa 200 Bücher in der Stadtbücherei Bet-
zenstein gratis abgegeben. Diese können zu den Öffnungs-
zeiten der Bücherei abgeholt werden.

Öffnungszeiten:
Mo, 16.00-18.00 Uhr
Bayreuther Straße 1, 1. Stock

VORSCHLÄGE ZUR BÜRGEREHRUNG
Heuer soll wieder eine Bürgerehrung stattfinden. Dazu 
nimmt die Stadt Vorschläge für Personen entgegen, die in 
diesem Zuge mit der Bürgermedaille für besondere Dienste 
zum Wohl der Gemeinde ausgezeichnet werden sollten. 

Wenn Sie einen Vorschlag machen möchten, wenden Sie 
sich bitte an die Stadt Betzenstein unter der Telefonnum-
mer 09244/9852-0 oder E-Mail: poststelle@vgem-betzen-
stein.bayern.de
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PUNK IM HINTERLAND PRESENTS

KNEIPENQUIZ 2025
IM GASTHOF HERBST
Wir laden ein und freuen uns euch dieses Jahr bereits am 
15.03.2025 ein erstes Event im neuen Jahr bieten zu können! 
Veranstaltet wird unser erstes Kneipenquiz im Gasthof Herbst 
- dafür wurde der abgetrennte Bereich für uns reserviert! 

Da die Anzahl der Tische aber begrenzt ist und wir noch 
keine Einschätzung treffen können, wie viele quizbegeisterte 
Menschen es in und um Betzenstein gibt, bitten wir um eine 
Anmeldung. Anmelden könnt ihr euch unter https://punkim-
hinterland.de/pubquiz-maerz-2025/

NOCH EIN PAAR INFOS VORAB:
• gespielt wird in Teams von maximal 4 Personen

• Startgeld: 5€ pro Team  
 (Gewinn geht anteilig  
 an die Gewinnerteams)

• los geht's um 18:00 Uhr 

• 10 spannende Kategorien  
 mit je 6 Fragen

• eine Kategorie befasst sich  
 mit dem Spezialthema: "Asterix" 

HEIMAT-INFO APP JAHRESBERICHT 2024
Im Oktober 2024 stellte die Stadt Betzen-
stein den Bürgern die Heimat-Info App 
als Informationsmedium zur Verfügung. 
Neben der Stadt Betzenstein können hier 
Vereine, Einrichtungen und Verbände selb-
ständig Beiträge und Veranstaltungen 
unkompliziert und kostenfrei einstellen. 

Jeder, der sich die App auf Handy oder PC herunterlädt, wird 
per Push-Nachricht (automatisch angezeigte Nachricht auf 
dem Endgerät des Nutzers) über neue Beiträge informiert. 

20.895 Push-Nachrichten in drei Monaten 

In diesem kurzen Zeitraum von Oktober bis Dezember 2024 
wurden insgesamt 20.895 Push-Nachrichten von den Bürgern 
in Betzenstein empfangen und gelesen. Für diesen beeindru-
ckenden Erfolg möchten wir uns herzlich bedanken.

Mit Ihren Beiträgen stärken Sie den Zusammenhalt in der 
Gemeinde und bereichern das gesellschaftliche Leben in 
Betzenstein.

Es haben sich bei weitem noch nicht alle angeschriebenen 
Vereine angemeldet. Der Erfolg zeigt, dass es sich lohnt. Es 
ist ein einfacher Weg, die Bürgerschaft am Vereinsleben teil-
haben zu lassen und zu Veranstaltungen einzuladen. 

Neue Funktionen
Veranstaltungen planen
Sie können Veranstaltungen jetzt bereits mehrere Monate 
im Voraus anlegen. Nutzer erhalten dann 7 Tage vor Veran-
staltungsbeginn eine Benachrichtigung.

Eine E-Mailadresse für mehrere Profile
Sie können mehrere Profile unter einer E-Mail Adresse 
betreuen + gleichzeitig darin posten. Wenn Sie also für 
mehrere Vereine oder Abteilungen zuständig sind, schreiben 
Sie uns eine kurze E-Mail mit allen Organisationen, die Sie 
betreuen

Beiträge teilen
Teilen Sie einzelne Beiträge auf Facebook, WhatsApp & Co., 
um noch mehr Mitbürger zu erreichen.

Meine Neuigkeiten
Mit dieser Funktion behalten Sie den Überblick über alle 
Beiträge von Vereinen und Organisationen, bei denen Sie 
die Glocke aktiviert haben. Ihre Neuigkeiten an einem Ort – 
übersichtlich und persönlich.

Sie haben Ihr Passwort vergessen?
Über den „Passwort vergessen“ Button können Sie jederzeit 
ein neues Passwort anfordern.

Katastrophenschutzmodul
Ob Hochwasser, Unwetter oder Trinkwasserprobleme – 
bleiben Sie stets informiert! Mit dem neuen Katastrophen-
schutzmodul erhalten Sie wichtige Warnungen direkt per 
Push-Nachricht.

1.Glocke anklicken

2. Profil mit dem Symbol „oranger Kreis mit blauem Dreieck“ 
aktivieren. So sorgen Sie für Ihre Sicherheit und die Ihrer 
Mitmenschen.
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JAGDENOSSENSCHAFT SPIES I UND II

Einladung zur Jagdversammlung der  
Jagdgenossenschaft Spies (Jagdbogen I und Jagdbogen II )
Gasthaus Gerstacker/Eichenstruth,  
am Freitag 21.03.2025 um 20.00 Uhr 

Tagesordnung

1. Begrüßung 
2. Bericht des Jagdvorstehers
3. Kassenbericht 
4. Bericht der Kassenprüfer
5. Entlastung des Vorstandes und des Kassenführers
6. Bericht der Jagdpächter 
7. Beschluss über die Verwendung des Reinertrages  
 aus der Jagdpacht
8. Wünsche/ Anträge und Sonstiges

Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

gez. Klaus Meßner
1. Jagdvorstand

JAGDENOSSENSCHAFT WEIDENSEES

Einladung zur ordentlichen Jahresversammlung
der Jagdgenossenschaft Weidensees
am Samstag, den 15. März 2025 um 19.30 Uhr im
Gasthaus „Krone“ in Weidensees

Tagesordnung
1. Begrüßung
2. Verlesung des Protokolls der letzten Hauptversammlung
3. Jahresbericht des Jagdvorstehers
4. Kassenbericht
5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung
6. Beschluss über die Verwendung des Jagdpachtschillings,  
  gegebenenfalls Auszahlung
7. Grußworte
8. Verschiedenes, Wünsche und Anträge

Jagdgenossenschaft Weidensees
Die Vorstandschaft

WILDESSEN JAGDENOSSEN SPIES I 
Jagdgenossenschaft Spies I
Die Jagdpächter vom Jagdbogen Spies I laden die Jagdgenossen  
herzlich am 21. Februar 2025 im Gasthof Schermshöhe um 
19:00 Uhr zum Wildessen ein.

VOLKSHOCHSCHULE BETZENSTEIN E.V.

Einladung zur Hauptversammlung der VHS Betzenstein  
mit Neuwahlen der gesamten Vorstandschaft  
am Montag, 17.03.2025, um 19:00 Uhr 
im Maasenhaus in Betzenstein

Tagesordnung

1. Bericht der Vorsitzenden 
2. Bericht des Schatzmeisters 
3. Entlastung des Vorstandes 
4. Neuwahlen des gesamten Vorstandes

 Betzenstein, am 14.01.2025

  ……………………………

Regine Pickelmann

1. Vorsitzende

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG HEIMATVEREIN

Heimatverein Betzenstein 

Einladung zur satzungsgemäßen Mitgliederversammlung mit 
Neuwahlen der Vorstandschaft am Freitag, 04. April 2025 um 
19.00 Uhr im Gasthof Herbst, Betzenstein 
Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Verlesen des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung
3. Totengedenken
4. Bericht des Vorstandes
5. Kassenbericht
6. Bericht Kassenprüfer und Entlastung Kassiererin
7. Entlastung der Vorstandschaft
8. Bericht Wegewart
9. Bericht Jugendwart
10. Grußwort der Stadt Betzenstein
11. Neuwahlen der Vorstandschaft, der Beiratsmitglieder  
 und Kassenprüfer
12. Ehrungen
13. Wünsche, Anträge, Sonstiges

Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen, um zahlreiches 
Erscheinen wird gebeten.

Klaus Reinhardt

1.Vorsitzender Heimatverein Betzenstein und Umgebung 
Ortsgruppe im Fränkische-Schweiz-Verein e.V.

JAGDENOSSEN ECKENREUTH-KLAUSBERG-HUNGER
Die Jagdgenossenschaft Eckenreuth - Klausberg - Hunger 
lädt ihre Genossen am 22.03.2025 um 19.00 Uhr zur Jagdver-
sammlung im Gasthaus Herbst in Betzenstein ein.

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Jagdvorstand
2. Protokoll verlesen der letzten Jagdversammlung von 2024
3. Kassenbericht
4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung der Vorstandschaft
5. Bericht aus dem vergangenen Jagdjahr
6. Bericht des Jagdpächters
7. Beschluss zur Verwendung des Jagdreinertrages.
8. Wünsche und Anträge

Gez. Lukas Deinlein Jagdvorstand
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JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG BÜRGER 23 E.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung des Bürger 23 e.V. 
im Sportheim FC Betzenstein 
am Mittwoch, 26.02.2025 um 19.30 Uhr

Tagesordnung:
1. Begrüßung durch den Vorstand
2. Bericht des Vorstandes
3. Bericht des Kassiers
4. Entlastung des Vorstandes
5. Entlastung des Kassiers
6. Neuwahlen Vorstand; Kassier; Schriftführer; Kassenprüfer
7. Verwendung der Mittel
8. Sonstiges

gez.

Claus Meyer

Vorsitzender

Bürger 23 e.
für ein lebendiges Betzenstein

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG FC BETZENSTEIN
Der Termin für die diesjährige Jahreshaupt-
versammlung des FC Betzenstein steht fest: 
Samstag, 15.03.2024 um 19:00 Uhr  
im Sportheim des FC Betzenstein.   

Einladung mit Tagesordnung in der März-Ausgabe des Amts-
blatts oder unter www.fc-betzenstein.de Jahreshauptver-
sammlung FC Betzenstein 1949 e.V.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG FFW HÜLL

Am Samstag, dem 01.02.2025 findet um 19.00 Uhr die Jah-
reshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Hüll mit 
Neuwahlen im Gasthaus Kroder statt.

gez.

Werner Schuster,  
1. Vorstand

NEUWAHL DES VDK ORTSVERBANDES

Am 15.03.2025 findet die Neuwahl des VdK Ortsverbandes  
Betzenstein statt.

Beginn ist um 14.00 Uhr im Gasthaus Herbst

Der gesamte Vorstand wird neu gewählt.

Die bisherige 1.Vorsitzende Hildegard Ramming stellt sich 
nach fast 30 Jahren Ehrenamtstätigkeit nicht mehr zur Wahl. 
Interessierte Mitglieder des VdK Ortsverbandes Betzenstein 
werden gebeten, sich zur Wahl aufstellen zu lassen.

Gerne sind auch jüngere Mitglieder aufgefordert, sich mit 
neuen "frischen" Ideen einzubringen. Es wäre schade , wenn 
aufgrund Überalterung bzw. Desinteresse der Ortsverband 
eventuell aufgelöst werden müßte.

Mit freundlichen Grüßen

H.Ramming (1.Vorsitzende )

DOKUMENTE RECHTZEITIG BEANTRAGEN!

Bundestagswahl: Ist Ihr Ausweis noch gültig?
Ausweisdokumente braucht man nicht nur für die Urlaubsfahrt 
ins Ausland. Der Personalausweis ist eine amtliche Urkunde 
und dient generell als Identitätsnachweis. Auch bei der anste-
henden Bundestagswahl müssen Sie sich ausweisen.

Der Personalausweis sollte immer dabei sein: Bei bestimm-
ten Behördengängen, KFZ-Anmeldungen, Beantragung von 
Dokumenten (z.B. Führerschein), notarielle Beurkundungen, 
Einlass- und Verkehrskontrollen und auch bei Wahlen. 

Der Reisepass ist ebenfalls ein Dokument zum Identitäts-
nachweis. Er ist in erster Linie ein Reisedokument und daher 
besonders fälschungssicher und wesentlich umfangreicher 
als ein Ausweis. Während Sie mit dem Personalausweis zwar 
den europäischen Raum bereisen können, reicht dieser dar-
überhinaus nicht. Mit dem deutschen Reisepass können Sie 
ohne Visum in mehr als 170 Länder reisen. Was viele nicht 
wissen: Der Reisepass ist Eigentum des ausgebenden Staates 
und kann  unter besonderen Umständen eingezogen werden. 

Beantragung von Ausweisdokumenten

Von der Antragsstellung bis zur Fertigstellung dauert es in 
der Regel mehrere Wochen. Für die Beantragung neuer Per-
sonalausweise, Reisepässe usw. bitten wir Sie, grundsätzlich 
telefonisch einen Termin zu vereinbaren.

Die notwendigen Unterlagen, die hierfür erforderlich sind, 
können dabei besprochen werden. Unabdingbar ist ein neues 
biometrisches Passbild. Bitte beachten Sie, dass das Passamt 
nicht immer uneingeschränkt zu erreichen ist. Beantragung 
und Abholung der Ausweispapiere ist nur mit Termin möglich!

Passamt Stadt Betzenstein: Tel.Nr. 09244 / 9852-19

Bürofläche  
in Betzenstein  
zu vermieten

Die Stadt Betzenstein vermietet ab 
sofort Gewerberäume im Stadtzentrum. 
103 m2, Erdgeschoss, großzügige Raum-
aufteilung, Sanitärräume, eigener PKW-
Stellplatz, weitere Parkplätze vor der 
Tür. 
Geeignet als Büro, Agentur, Kosmetik- 
oder Fußpflegestudio, Therapiepraxis 
o.ä. .

Bei Interesse melden Sie sich bitte im Rathaus beim 
Geschäftsstellenleiter Stefan Pickelmann

Tel. 09244/985217 
stefan.pickelmann@vgem-betzenstein.bayern.de 
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Faszination FrankenPfalz

Perspektiven im Beruf

AG FrankenPfalz e.V.               Oberer Marktplatz 17  I  91275 Auerbach  I  Tel. 09643 3009090  I  info@frankenpfalz.de  I  www.frankenpfalz.de

Ausbildungsplatzbroschüre 2025/2026
– jetzt Stellen melden

Im Jahr 2025 bieten wir unseren Betrieben erneut die
Möglichkeit, ihre Praktikumsplätze und Ausbildungs-
stellen kostenfrei in unserer FrankenPfalz-Ausbil-
dungsplatzbroschüre zu präsentieren. Diese ist, auch 
im digitalen Zeitalter, immer noch eine gute Orien-
tierungshilfe für die Schulabgänger und weiterhin ein 

bewährtes Medium für alle Beteiligten.

Wichtig für alle Unternehmen
Unser Ziel ist es, zwischen den Unternehmen und 
den SchülerInnen zu vermitteln. Wenn wir einen mög-
lichst vollständigen Überblick über das Ausbildungs-
platzangebot in der FrankenPfalz und der näheren 
Umgebung verschaffen können, werden Jugendliche
eher für einen Beruf in der Region begeistert. 

Daher bitten wir alle Unternehmen, ihre

an die FrankenPfalz zu melden, damit wir diese in die 
Broschüre aufnehmen können. 
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: 
www.frankenpfalz.de/projekte/ausbildung-beruf
  

Wir wollen auch wieder eine Übersicht mit Veranstal-
tungen zum Thema Beruf aufnehmen. Falls Sie im 
Jahr 2025 eine Aktion zur Berufsorientierung anbieten, 
würden wir uns freuen, wenn Sie uns diese ebenfalls 
bis Freitag, 28.02.2025, melden würden.

Beteiligen können sich Betriebe aus folgenden Ge-
meinden: Auerbach, Königstein, Hirschbach, Harten-
stein, Velden, Neuhaus, Plech und Betzenstein sowie
Pegnitz.

Wichtig für alle SchülerInnen 
Erscheinen wird die Ausbildungsplatzbroschüre in der 
Kalenderwoche 15/2025, wie immer vor den Oster-
ferien. Erhältlich ist diese in allen Rathäusern der Mit-
gliedsgemeinden. Sie wird zudem digital an unsere 
Schulen versandt und kann auf der Internetseite der 
FrankenPfalz heruntergeladen werden (siehe Link 
und QR-Code).

freien Praktikumsstellen 
und 

offenen Ausbildungsplätze 
bis spätestens Freitag, 28. Februar 2025, 

1.2025

Berufsorientierung ist wichtig – Berufsinfotag 2024; Foto: V. Frauenknecht

AMTLICHE NACHRICHTEN
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Neueröffnung der Sparkasse in Plech
Sparkasse beendet Umbau- und Renovierungsmaßnahmen in 
zwei Geschäftsstellen und bündelt Beratungsangebot unter 
Beibehaltung aller Automaten-Standorte 

Die Sparkasse Bayreuth investiert in die Modernisierung der 
Geschäftsstelle in Plech, einem strategisch und kundenbezo-
gen wichtigen Standort im südlichen Landkreis von Bayreuth. 

Die Geschäftsstelle Plech wurde zwischen Ende September 
und der Wiedereröffnung am 2. Dezember 2024 renoviert und 
ausgebaut. In knapp neun Wochen wurden hier rund 150.000 
Euro investiert und damit ein moderner Standort für Finanz-
dienstleistungen und -beratung geschaffen, der mit einem 
Kurzberatungsplatz und zwei Beratungsbüros ausgestattet 
ist. Die Geschäftsstelle wurde am 2. Dezember 2024 im Bei-
sein von Landrat Florian Wiedemann und der Bürgermeister 
von Pegnitz, Plech und Betzenstein wiedereröffnet und der 
Bevölkerung zur hoffentlich intensiven Nutzung übergeben.

Das Beratungsangebot wird ab dem 2. Dezember 2024 mit 
Betzenstein, das ab diesem Zeitpunkt als Selbstbedienungs-
Standort zur Verfügung steht, zusammengelegt.

Für diese Entscheidung gab es mehrere Gründe. Ein ausschlag-
gebender war, dass die von der Sparkasse in Betzenstein 
angemieteten Räumlichkeiten nur noch unter erheblichem 
und unverhältnismäßig hohem finanziellem Aufwand für den 
Hauseigentümer in einen für die Mitarbeiter- und die Kund-
schaft zumutbaren Zustand versetzt hätten werden können. 

Die Geschäftsstelle in Plech bietet unseren Kundinnen und 
Kunden eine zeitgemäße und einladende Umgebung, die alle 
Bedürfnisse an heutiges Banking erfüllt. Gleichzeitig haben 
wir beschlossen, die Geschäftsstelle in Betzenstein in eine 
Selbstbedienungs-Geschäftsstelle umzuwandeln und wei-
terzuführen. Dadurch können wir weiterhin einen wichtigen 
Zugangspunkt zu grundlegenden Bankdienstleistungen in 
der Nähe aufrechterhalten.

Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden von dieser Neuaus-
richtung profitieren werden, indem sie moderne, verbesserte 
Dienstleistungen erhalten und gleichzeitig der bequeme 
Zugang zu Selbstbedienungsangeboten bestehen bleibt“, so 
Hetz weiter.

(Text: Sparkasse Bayreuth, Version gekürzt), 
www.sparkasse-bayreuth.de 

Foto (Presse): Eröffnung der Filiale in Plech am 2. Dezem-
ber mit Landrat Florian Wiedemann (3. von links)

Der besondere Meldeschein muss seit dem 1. Januar 2025 
nicht mehr von Übernachtungsgästen mit deutscher Staats-
angehörigkeit ausgefüllt werden. Dies ist ein Beschluss der 
Bundesregierung aufgrund des Bürokratieentlastungsgeset-
zes. Er beruht auf dem Bundesmeldegesetz.

Für ausländische Gäste bleibt die Pflicht bestehen, einen 
Meldeschein handschriftlich zu unterschreiben und sich mit 
einem gültigen Identitätsdokument auszuweisen. 

Was ändert sich

Gäste mit deutscher Staatsangehörigkeit müssen nicht wie 
bisher den Meldezettel ausfüllen. Es entfällt der „Papierzet-
tel“. Das gilt sowohl für Feriengäste als auch für Geschäfts-
reisende und Arbeiter deutscher Staatsangehörigkeit.

Was bleibt

• Für ausländische Gäste bleibt die Pflicht bestehen, einen 
Meldeschein handschriftlich zu unterschreiben und sich mit 
einem gültigen Identitätsdokument (anerkannter und gültiger 
Pass oder Passersatz) auszuweisen. Diese Meldescheine müs-
sen 12 Monate aufbewahrt und können nach drei weiteren 
Monaten vernichtet werden. Diese Meldescheine können von 
folgenden Behörden eingesehen werden: Polizeibehörden, 
Staatsanwaltschaften, Amtsanwaltschaften, Gerichte, Jus-
tizvollzugsbehörden, Zollfahndungsdienst, Hauptzollämter 
sowie Finanzbehörden, soweit sie strafverfolgend tätig sind. 
Auch Meldebehörden haben auf Grundlage landesrechtlicher 
Regelungen das Recht, sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Meldescheine vorlegen zu lassen.

• Das Entfallen der besonderen Meldepflicht in Beherber-
gungsstätten für deutsche Gäste ändert nichts an der Zuläs-
sigkeit von kommunalen Gästebeitragssatzungen und den 
dortigen Meldepflichten zum Zweck der Abgabenerhebung. 
Die Ermächtigungsgrundlage für die kommunalen Gästebei-
tragssatzungen findet sich in den Kommunalabgabegesetzen 
der Länder und gerade nicht im Bundesmeldegesetz. 

Im Klartext heißt das, die Übernachtungszahlen deutscher 
Gäste müssen dennoch vom Vermieter für die Erhebung des 
Fremdenverkehrsbeitrages der Kommune erfasst und an diese 
weitergeleitet werden.

• Die Meldung der Gästeankünfte und Übernachtungszahlen-
zum Zwecke der Statistik bleibt. Die Beherbergungsstatistik 
basiert nicht auf dem Bundesmeldegesetz, sondern auf dem 
Beherbergungsstatistikgesetz. Danach sind Beherbergungs-
betriebe auch weiterhin auskunftspflichtig. 

Fazit: 
Außer dem Wegfall des Meldescheines in Papierform ändert 
sich nicht viel. Ferienvermieter müssen wie bisher alle 
Gästeankünfte/Übernachtungen zur Erhebung des Frem-
denverkehrsbeitrages nach dem Kommunalabgabegesetz 
an die Gemeinde melden, ebenso die statistischen Zahlen 
im Sinne des Beherbergungsstatistikgesetzes.

Quelle: https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/
user_upload/Themen/Politik/FAQ_Update.pdf

Meldeschein für 
deutsche Gäste 
abgeschafft

AMTLICHE NACHRICHTEN
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ANZEIGEN

Wir freuen uns auf euch!

FIT am Montag
Komm, mach mit, es erwarten dich Kräftigung,

Ausdauer, Balance, Stretching, Spaß, tolle Leute - 
einfach abwechslungsreiche Workouts &

Trainings für jedes Geschlecht und für alle
Altersgruppen. 

Startet mit uns fit in die Woche, es sind keine Zu-
und Absagen notwendig und ihr seid somit ganz

flexibel...

19:45- 20:45 Uhr

Immer montags während der Regelschulzeit in
der Betzensteiner Turnhalle.

Keine weiteren Kursgebühren für FC Mitglieder.

Sparte Turnen
FC Betzenstein

Trainingangebote

Verstärkung gesucht!
...FÜR DEN SERVICE

...FÜR DIE THEKE

Schreib uns eine Nachricht unter oder ruf einfach durch - wir freuen uns auf Dich. Ansprechpartner: Anja Ziegler

...FÜR DIE KÜCHE

D I C H  E R W A R T E T  E I N  T O L L E S  T E A M ,  
E I N  F A M I L I Ä R E S  B E T R I E B S K L I M A ,  

F L E X I B L E  A R B E I T S Z E I T E N ,  U N D  S P A S S  B E I  D E R  A R B E I T .

H I N T E R  D E N  K U L I S S E N  B E R E I T E S T  D U  A L L E  
W I C H T I G E N  L E B E N S M I T T E L  Z U R  V E R A R B E I T U N G  V O R .  
D U  B R I N G S T  D A S  G E S C H I R R  Z U M  B L I T Z E N  &  
V E R L E I H S T  D E M  S A L A T  D A S  i - T Ü P F E L C H E N .

D U  B I S T  F R E U N D L I C H ,  F L I N K  U N D  B L E I B S T  A U C H  U N T E R
S T R E S S  K O N Z E N T R I E R T  U N D  O R G A N I S I E R T ?  
D A N N  B I S T  D U  B E I  U N S  R I C H T I G .

D U  F Ü L L S T  D I E  G L Ä S E R  U N D  
Z A U B E R S T  L E C K E R E  D E S S E R T S .

M  |  W  |  D              5 5 6  E U R O  J O B  o d e r  T E I L Z E I T

M I N D E S T A L T E R  A N  D E R  T H E K E :  1 8  J A H R E  

M I N D E S T A L T E R  I M  S E V I C E :  1 6  J A H R E

D U  H A S T  K E I N E  E R F A H R U N G ?  M A C H T  N I X ,  W I R  L E R N E N  D I C H  G E R N  A N

Komm zu uns!

...ALS RUNNER
W I C H T I G E  U N T E R S T Ü T Z U N G  U N S E R E S  S E R V I C E T E A M S

09244 224
info@gasthof-herbst.de

GASTHOF HERBST GMBH & CO. KG
BAYREUTHER STRASSE 4
91282 BETZENSTEIN

Zur Verstärkung meines Teams suche ich ab September 2025 
sowie ab September 2026 einen

Auszubildenden (m/w/d)  
zur/zum Notarfachangestellten.

Sie …

• haben einen guten (Fach-) Hochschulabschluss oder einen  
 sehr guten Realschulabschluss oder überlegen, ihr Studium  
 abzubrechen,
• zeichnen sich durch eine gewissenhafte Arbeitsweise aus  
 und verfügen über eine einwandfreie Kommunikations- 
 fähigkeit und Ausdrucksweise,
• haben Freude am Umgang mit Menschen,
• arbeiten gerne eigenständig sowie verantwortungsvoll und
• möchten Menschen bei wichtigen Lebensentscheidungen  
 juristisch beraten. 

Ich biete Ihnen …
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielseitigem  
  Mandantenkontakt,
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit modernster  
 Büroausstattung und
• einen sicheren Arbeitsplatz in einer verlässlichen Branche.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an
Notarin Dr. Manuela Müller,  

Nürnberger Str. 18, 91257 Pegnitz, oder 
bewerbung@notarin-mueller.de

 

Zur Verstärkung meines Teams suche ich ab September 2025 einen 
Auszubildenden (m/w/d)  

zur/zum Notarfachangestellten. 
Sie … 

• haben einen guten (Fach-) Hochschulabschluss oder einen sehr guten 
Realschulabschluss oder überlegen, ihr Studium abzubrechen, 

• zeichnen sich durch eine gewissenhafte Arbeitsweise aus und verfügen über 
eine einwandfreie Kommunikationsfähigkeit und Ausdrucksweise, 

• haben Freude am Umgang mit Menschen, 
• arbeiten gerne eigenständig sowie verantwortungsvoll und 
• möchten Menschen bei wichtigen Lebensentscheidungen juristisch beraten. 

Ich biete Ihnen … 
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit mit vielseitigem Mandantenkontakt, 
• eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit modernster Büroausstattung und  
• einen sicheren Arbeitsplatz in einer verlässlichen Branche. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
Notarin Dr. Manuela Müller,  

Nürnberger Str. 18, 91257 Pegnitz,  
oder 

bewerbung@notarin-mueller.de 
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Erzieher/in
Heilerziehungspfleger/in 

für Ev. Michaeliskindergarten Betzenstein 
in Teilzeit oder Vollzeit (20,0 – 40,0 Std./Wo.) 
zeitlich unbefristet

Ev. Zweckverband für Kindertagesstätten in Oberfranken 
Mitte

Einsatzort: 91282 Betzenstein
Eintritt: zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
Gehalt: TV-L/ DiVO

SIE PASSEN ZU UNS, WENN SIE
• eine Ausbildung zur/m staatlich anerkannten Erzieher/in   
 (m/w/d) oder Heilerziehungspfleger/in (m/w/d) haben

• Freude an der Arbeit mit Kindern haben

• Einfühlungsvermögen, Belastbarkeit, Teamfähigkeit und  
 Flexibilität haben

• sich gerne regelmäßig fortbilden

WIR BIETEN
• einen interessanten, abwechslungsreichen und verantwortungs- 
 vollen Arbeitsplatz, im öffentlichen/kirchlichen Dienst, wo sie  
 eigene Ideen einbringen und umsetzen können

• ein motiviertes, offenes Team und eine angenehme  
 Arbeitsatmosphäre

• regelmäßig steigendes Gehalt durch das Tarifsystem

• kirchliche Zusatzversicherung und zusätzliche betriebliche  
 Altersvorsorge

• 30 Tage Urlaub (zusätzl. 2 Regenerationstage und freie Tage an  
 Buß- und Bettag, Heiligabend, Silvester

• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

• Jahressonderzahlung

Ihr Ansprechpartner 
Ev. Zweckverband für Kindertagesstätten in Oberfranken Mitte

Frau Sabine Seitz, Kirchplatz 2, 95444 Bayreuth 
evkom-bewerbung@elkb.de

Weitere Informationen erhalten Sie von der Leitung der Einrichtung, 
Frau Katrin Kunze, Tel. 09244-428

Bewerbungsschluss: 24. Februar 2025

STELLENANZEIGE

Anmeldung für das Kindergartenjahr 2025/26
Für das Kindergartenjahr 2024/2025 sind in unserem 
Kindergarten / Krippe alle Plätze vergeben.

Die Familien, die ihre Kinder für das neue Kindergartenjahr 
ab September 2025 oder später anmelden möchten, können 
mit der Kindergartenleitung, Katrin Kunze, zeitnah einen 
Anmeldetermin per Mail an kita.betzenstein@elkb.de oder 
telefonisch unter 09244/428 vereinbaren. Vorliegende 
Anmeldungen müssen nicht wiederholt werden. Die Verträge 
werden im kommenden Frühjahr geschlossen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen.   

Der Michaeliskindergarten bedankt sich für Spenden
Herzliches Dankeschön sagen wir dem Kirwaverein 
Betzenstein für die großzügigen Spenden. Mit eurer Hilfe 
können wir mit einem großen Roller durch den Garten flitzen, 
… uns in Geduld beim Puzzle mit 1000 Teilen üben und

… die mathematischen und physikalischen Vorgänge erproben, 
indem wir eine größere Kugelbahn-Welt aufbauen können. 
Ihr seid spitze, danke! 

Ein großer Dank geht auch an die Sparkasse Bayreuth
über eine Spende in Höhe von 500,- €

Dies wurde bei der Wiedereröffnung der Filiale in Plech 
erwirtschaftet, durch den Verkauf von Bratwürsten und 
Glühwein. Der Erlös ging an die Kindergärten vor Ort.

Der Betrag wurde von der Sparkasse Bayreuth aufgerundet 
und verdoppelt!

Wir freuen uns sehr über Ihre großzügige Spende!

Festliche Stimmung erfüllt unseren Michaelis 
Kindergarten
Das Betzensteiner Christkind war da…!
Habt ihr es schon gehört? Ganz still und heimlich hat es uns 
im Kindergarten besucht… was für eine Überraschung war 
das doch für die Großen und Kleinen.

Eine kleiner Junge flüsterte, erfüllt von weihnachtlichem 
Glanz in seinen Augen: „Sag mal träum ich das jetzt oder ist 
das Christkind wirklich da? Das habe ich mir schon immer 
mal gewünscht.“

Im ganzen Haus verzauberte es uns mit Weihnachtsstimmung 
und wer wollte, durfte sogar seinen Wunschzettel persönlich 
abgeben. 

Ebenso durften wir dem Christkind Fragen stellen:

„Kennst du den Weihnachtsmann?“ 

„Wie alt bist du eigentlich?“

„Bist du wirklich so stark, dass du alle Geschenke tragen?“

Zum Abschied gab es eine Stimme aus dem Kreis: „Christkind, 
ich liebe Dich!“ Mit diesen Worten verabschiedeten wir uns 
vom Betzensteiner Christkind und hoffen, dass wir es bald 
wieder sehen…
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ANZEIGEN

Mit neuer Energie das Jahr beginnen 

Heilfasten nach Hildegard von Bingen
 mit therapeutischer Begleitung.

Termine:

Heilfastenwoche: 24.03.-29.03.2025

Vorbesprechung: 17.03.2025 um 19.00 Uhr

Anmeldung bis spätestens 01.03.2025

Gönnen Sie Ihren Körperzellen diese
nachhaltige Regeneration

In der Fastenwoche täglich von 18.00 - ca. 19.00 Uhr
gemeinsames Teetrinken, Austausch von Erfahrungen,
Fragen, Informationen zum Thema Ernährung und
Gesundheit in der Praxis.

Am Samstag genießen wir das gemeinsame
Fastenbrechen.
✔

✔

Detaillierte Informationen gibt es auf www.praxis-hasler.com

Praxis ganzheitlicher Therapiekonzepte
Heilpraktikerin Anja Hasler

Stierberg 13 • 91282 Betzenstein • Tel.: 09244/9856360 
E-Mail: info@praxis-hasler.com 

(auch online möglich)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DU bist zwischen 8 und 11 Jahre alt 

und findest Feuerwehr richtig cool?  

MMAACCHH  

MMIITT!!  

15.02. 

2025 

Komm mit deinen Eltern ! 

DDaass  eerrwwaarrtteett  eeuucchh::  
• Eine Fahrt mit dem Feuerwehrauto 

• Feuerlöschen 

• Schere und Spreizer bedienen 
 

Auch für das 

leibliche Wohl 

ist gesorgt! 
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Rückblick auf ein ereignisreiches Jahr
Am 6. Januar fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen 
Feuerwehr Betzenstein statt. Der Vorstand berichtete von 
einem ereignisreichen Jahr mit zahlreichen Höhepunkten. 
Besonders hervorgehoben wurden diefeierliche Übergabe 
des neuen Mehrzweckfahrzeugs (MZF) und des TLF 4000. 
Bei der Übergabe konnte die Wehr einen Scheck übermehrere 
tausend Euro als Unterstützung für die Anschaffung des MZF 
an die Stadt übergeben. 

Weitere Highlights waren dasgemütliche Grillen an der 
Stadtmauer, die interne Sonnwendfeier sowie die festliche 
Weihnachtsfeier. Zudem wurde eine neue Homepage für 
die Feuerwehr entwickelt. Ein besonderer Moment war die 
staatliche Ehrung von Markus Bär mit dem Bayerischen 
Feuerwehrkreuz in Silber für 25 Jahreaktiven Dienst. 

Für langjährige Mitgliedschaft konnte eine ganze Reihe von 
Mitgliedern geehrt werden:

• 40 Jahre Mitgliedschaft: Richard Engelhardt, Erich Thummert, 
Rainer Häfner

• 50 Jahre Mitgliedschaft: Siegfried Steinbrecher, Rainer 
Seitz, Christoph Burkhard, Bruno Schell, Rudolf Thummert, 
Friedrich Lehnes

• 60 Jahre Mitgliedschaft: Richard Herbst, Peter Hermann, 
August Schell

Die anwesenden Jubilare erhielten eine Urkunde und einen 
Gutschein. Harald Kraus erhielt ebenfalls eine Urkunde 
und einen Gutschein als Anerkennung für seine langjährige 
Tätigkeit sowohl in deraktiven Wehr als stellvertretender 
Kommandant und Kommandant als auch als 
Schriftführer – insgesamt 25 Jahre Mitglied in 
derVorstandschaft. 

Zusätzlich gab es Ehrungen für aktive Dienstzeit:

• 25 Jahre aktiver Dienst: Markus Bär,

• 10 Jahre aktiver Dienst: Martina Bazyli, Luca Zagel, Johanna 
Schüpferling 

Einsätze und Ausbildung im Fokus

Kommandant Gerd Ziegler berichtete von einem aktiven 
Jahr mit 47 Einsatzkräften, darunter acht Frauen, die 29 
Einsätzebewältigten. Das Spektrum reichte von technischen 
Hilfeleistungen (THL) über ABC-Einsätze bis hin zu 
Sicherheitswachen undBränden. Ein besonderes Ereignis war 
eine erfolgreiche Reanimation während der Fahrzeugweihe, 
bei der durch schnellesEingreifen ein Menschenleben gerettet 
werden konnte. Die stetige Aus- und Weiterbildung blieb 
ein zentraler Bestandteil des Feuerwehralltags. Neben 
zahlreichen Lehrgängen wurde dasLeistungsabzeichen 
erfolgreich abgenommen. Auch das Engagement beim 
Hochwasserkontingent des Landkreises Bayreuth inAugsburg 
wurde lobend erwähnt. 

Kinder- und Jugendfeuerwehr

Die Kinderfeuerwehr, bestehend aus 13 Kindern (sechs Jungen 
und sieben Mädchen), führte 14 Übungen durch. Aufgrund 
einesBetreuermangels wurde das Mindestalter auf acht Jahre 
angehoben. Highlight war die Abnahme der Kinderflamme. Die 
Jugendfeuerwehr, mit sechs aktiven Jugendlichen (darunter 
drei Mädchen), blickte auf 40 Übungen zurück. Höhepunkte 
warender Jugendleistungsmarsch, die Teilnahme am Ludwig-
Lauterbach-Cup sowie eine Gemeinschaftsübung mit den 
Jugendfeuerwehr. Einen ausführlichen Bericht finden Sie auf 
unserer neuen Homepage.

Foto: Spende des Kirwa-Vereins für die Kinderfeuerwehr. 
Wir durften uns über 200 € freuen.

JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER FREIWILLIGEN FEUERWEHR BETZENSTEIN

FF
W

 S

TADT BETZENSTEIN E.V.
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AMTLICHE NACHRICHTEN

J E T Z T A N M E L D E N!

Be 001_5   Florale Osterdekoration
Mo., 10.03.2025 • 18.00-20.00 Uhr • Bernheck, 
Alte Schule • max. 5 TN • mitzubr.: Gartenschere 
•  Gebühr :  13 ,00 EUR+ Mater ialkos ten . 
ca.10,00-15,00 EUR • Leitung: Marianne Leber 
• Anmeldung bis 03.03.2025
Gestalten Sie Ihre persönliche Osterdekoration 
(z.B. Tischdekoration, Tisch- oder Türkranz…), 
mit natürlichen Materialien. Dekomaterial 
kann mitgebracht oder bei der Kursleitung 
erworben.

Be 002_5 Töpfern in entspannter Runde
Sa., 29.03.2025 • 09.00-12.00 Uhr Töpfertermin 
und Fr.  09.05.2025 •  18 .00 -20 .30 Uhr 
Glasurtermin • „Ritterstübchen“ Betzenstein, 
Eckenreuth 4 • max. 5 TN • mitzubr.: alte 
Kleidung; Nudelholz • Gebühr: 31,00 EUR + 
Materialkosten ca. 8,50 EUR je kg. Töpferware 
• Leitung: Ruth Göldner • Anmeldung bis 
15.03.2025
Wir töpfern Schönes für den Frühling in 
entspannter Runde.

Be 005_5 Töpfern in entspannter Runde   
Zusatzkurs!
Sa. 22.03.25 • 09.00-12.00 Uhr Töpfertermin 
und Fr. ,  02.05.2025 • 18.00-20.30 Uhr 
Glasurtermin • „Ritterstübchen“
Betzenstein, Eckenreuth 4 • max. 5 TN • 
mitzubr.: alte Kleidung; Nudelholz • Gebühr: 
31,00 EUR + Materialkosten ca. 8,50 EUR je 
kg. Töpferware • Leitung: Ruth Göldner • 
Anmeldung bis 08.03.2025
Wir töpfern Schönes für den Frühling in 
entspannter Runde.

Die Kursgebühren wurden (falls nicht anders 
angegeben) für Lerngruppen von mind. 8 Teil-
nehmern berechnet. Kurse mit weniger Teil-
nehmern können grundsätzlich nur mit erhöh-
ter Kursgebühr stattfinden. Sie werden dann 
rechtzeitig informiert. Anmeldungen - auch 
telefonisch - sind verbindlich. Bei Nichter-
scheinen muss die Kursgebühr nachgefordert 
werden.

VHS IM MÄRZ 2025

Besondere Erlebnisse  
im Kindergarten Riegelstein
Dehnberger Hoftheater zu Besuch im 
Landjugendraum. (1)

Tagespflege zu Besuch im Kindergarten 
mit Kaffee und Kuchen, sowie Liedern 
und Spielen. (2)

Viele Spenden-Päckchen für die Rumä-
nienhilfe des ASB´s Pegnitz – Bayreuth 
wurden gesammelt.

Wir nahmen teil, an der Nikolaus-Stiefel 
Malaktion von REWE Plech und die Kin-
der freuten sich sehr über die leckere 
Füllung!

Der Nikolaus Hans Thummert zu Besuch 
bei den Kindern! Vielen Dank dafür (3)

Leckere Muffins, Torten und Eierlikör für 
den Weihnachtsmarkt in Betzenstein. 
Vielen Dank an unseren Elternbeirat für 
die großartige Unterstützung!

Gebasteltes und Eingemachtes für den 
Weihnachtsmarkt.

Besuch des Betzensteiner Christkindes 
mit Übergabe eines Gruppengeschenks! 
Dankeschön an Katrin Strauß

Anne Raum liest das Bilderbuch von 
Wanja mit Gegenständen zur Geschichte. 
Ein herzliches Dankeschön für den 
Besuch! (4)

Der Schornsteinfeger Roman Felber 
besucht uns und bringt über den Verein 
Glückstour neue Rädchen für die Kinder 
mit! Vielen Dank (5)

Laternenumzug mit St. Martin auf dem 
Pferd. Wir bedanken uns bei Familie 
Papke und Pfarrer Knobloch für die 
Gestaltung des Festes. (6)

Nachrichten aus dem

1

2

3

4

5 6
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AMTLICHE MITTEILUNGEN

KLEINANZEIGEN

Suche im Raum Betzenstein eine 
1- bis 1 ½ Zi. Wohnung bis 35 
qm in ruhiger Lage (Balkon od. 
Garten-anteil wäre schön)  lang-
fristig anzumieten od. zu kaufen. 
Tel: 09126/282161 od. 2604075

Schüler sucht 50 ccm Moped 
oder Roller.  Angebote bitte 
a n  Te l .  0151  70191932

Ausgebildete Baumwar t in 
schneidet Ihre Obstbäume: 
Tel . 0177/4881643, janine-
ziermann@googlemail.com 

private Kleinanzeigen 
kostenlos im Amtsblatt 

inserieren 

Tel. 09244/985221 
oder  

info@betzenstein.de

Einladung  

zum Informationsabend in der Mitti 
für ALLE Vorschul-Eltern 

am 27. Februar 2025 
um 17 Uhr 

im Schulhaus Betzenstein 
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Das wünschen wir unseren Hunden, die auf 
der Suche nach einer neuen Familie sind.
Unsere Tiere leben im Tierhilfehaus ohne 

Zwinger oder bei Pflegefamilien, 
deren Ausgaben wir übernehmen.

Die zahlreichen, wöchentlichen Anfragen 
von Menschen, die ihre Vierbeiner abgeben 

wollen, sind tatsächlich enorm.

Helfen Sie!

Spendenkonto: IBAN: DE09 7735 0110 0038 0713 46, 
Sparkasse Bayreuth

Kontakt: Tierhilfe Franken e.V., Blumenstraße 7, 91282 Betzenstein
  09244/9823166  ▪  0911/7540438  ▪  09152/921890  ▪  www.tierhilfe-franken.de

Ti
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.

Sie finden 
uns auch auf 
Facebook & 
Instagram.
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Begegnungsgottesdienst  
mit der Band "Lichtblick"  
am 2.2.25, 10.00 Uhr
Der "etwas andere" Gottes- 
dienst. Gemeinsamer Got-
tesdienst mit der Kirchenge-
meinde, frisch, unkonventio-
nell, mit vielen Liedern. 

Im Anschluss: Herzliche Einladung 
zum Kirchenkaffee ins Gemein-
dehaus: Zeit zum Reden, Treffen, 
Zusammensein. 
Landeskirchliche Gemeinschaft 
Betzenstein

Aus der Hauptversammlung 
der FFW Weidensees

Freiwillige Feuerwehr Weidensees e.V.

Die Feuerwehr Weidensees wird die 
nächsten sechs Jahre ohne größere 
Änderungen weiterhin ihren ehrenamt-
lichen Dienst absolvieren.

Die Neuwahlen anlässlich der Haupt-
versammlung bestätigten den Kom-
mandanten Andreas Deinzer und sei-
nen Stellvertreter und KBM Johannes 
Sperber.

Auch Michael Jesske, der seit 2023 das 
Amt des Vorstandes übernommen hat, 
wurde wieder gewählt.

Der Vorstand berichtete von vielen Akti-
vitäten im vergangenen Jahr. Ein Höhe-
punkt war unter anderem die Teilnahme 
an der großen Fahrzeugausstellung zum 
30-Jährigen Bestehen des Kreisfeuer-
wehrverbandes Bayreuth.

Im letzten Jahr wurde die Wehr zu 
12 Einsätzen gerufen, berichtete der 
Kommandant.

Überraschend war für die Wehr die 
Berufung zum Hilfskontigent-Einsatz 
nach Donauwörth anlässlich der Flut-
katastrophe. Hier bewies das erst 2020 
beschaffte Tragkraftspritzenfahrzeug 
Logistik (TSF-L) seine Flexibilität.

Besonders die erlebte Kameradschaft 
und der Zusammenhalt wurde bei die-
sem Einsatz angesprochen. Ein beson-
derer Dank geht an dieser Stelle auch 
nochmal an die Kameraden der FF 
Pegnitz und FF Betzenstein, die uns 
begleiteten.

Leider sind die Arbeiten am Gerätehaus 
entgegen der Hoffnung des Komman-
danten noch nicht abgeschlossen. Aber 
viele dieser Tätigkeiten werden ehren-
amtlich durchgeführt, um der Stadt 
und letztendlich dem Bürger Kosten 
zu sparen.

KBM Werner Otto zeigte sich zufrieden 
mit der Arbeit und dem Ausbildungs-
stand der Wehr.

Er lobte die Kinder- und Jugendarbeit, 
die zusammen mit der FF Betzenstein 
durchgeführt wird.

Die Neuwahlen bestätigten nun offi-
ziell Petra Gries und Patrick Fietta als 
Jugendbeauftragte, die diese Aufgabe 
bereits schon im vergangenen Jahr frei-
willig übernommen hatten.

Michael Walther wurde durch KBM Wer-
ner Otto und Peter Marschall für 25 
Jahre aktiven Dienst ausgezeichnet und 
erhielt das Feuerwehr-Ehrenabzeichen 
in Silber.

Ehrenkreisbrandinspektor Harald Schö-
berl folgte gerne der Einladung nach 
Weidensees und lobte auch den Ein-
satz des KBM Johannes Sperber im 
Landkreis als Sonderausbilder in der 
Ausbildungsinspektion.

Peter Marschall als Stellvertreter des 
Bürgermeisters freute sich über den 
Dank des Kommandanten an die Stadt 
über die gute Zusammenarbeit. Er 
dankte der Wehr für die getane Arbeit im 
Feuerwehrwesen und am Gerätehaus.

Text: FFW Weidensees, Quelle: Heimat-Info
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HEIMATVEREIN BETZENSTEIN

Heimatverein Betzenstein

Tagesfahrt nach Veitshöchheim  
mit Schifffahrt nach Würzburg
Termin: 13.4.2025 

Preis : 37,-.€ 

Leistungen: Fahrt im Reisebus

Veitshöchheim liegt am Main und hat vieles zu bieten. Der 
Rokokogarten aus dem 19 Jhr. wurde als Englischer Garten 
angelegt, mit Rosenhecken, Beeten und Skulpturen. Auf 
einem Spaziergang durch den Ort treffen wir auf historische 
Bauten, wie Schloß, Vitus Kirche und Rathaus. Mittagspause 
in Veitshöchheim. Danach Schifffahrt nach Würzburg. Hier 
Aufenthalt um einen Brückenschoppen zu trinken oder in 
einem gemütlichen Cafe eine Pause einzulegen, bevor wir 
die Heimreise antreten.

Laden Sie Bekannte, Verwandte und Nachbarn zum Mitfahren 
ein. Wir freuen uns über jeden neuen Gast. Gerne begleite 
ich sie auf dieser Tagesfahrt: Ingrid Heidenreich

Anmeldung: Telefon: 09244 /7140

Seitz & Stöhr • Alter Brunnen 3 • 91282 Betzenstein •Tel. 09244/269

Der Heimatverein Betzenstein lädt ein zur  
gemeinsamen Säuberungsaktion am

Samstag, 15. MÄRZ, Start 9.30 Uhr 
Die diesjährige Säuberungsaktion findet als 
Gemeinschaftsaktion aller Ortsgruppen des Fränkische 
Schweiz Verein e.V. statt und läuft auch unter der 
Bezeichnung  „Aktionstag Saubere Landschaft“

Wir sammeln Müll und achtlos Weggeworfenes und befreien 
die Natur von Abfall.

Treffpunkt: Rathaus Betzenstein (Parkplatz)
Wir bitten um rege Beteiligung. Jeder ist willkommen! 
Natürlich auch Nicht-Mitglieder! Bitte bringen Sie 
geeignetes Arbeitsgerät und Handschuhe mit. Müllsäcke 
werden verteilt.

Zum Abschluss bekommen alle Helfer einen kleinen Imbiss.

Heimatverein Betzenstein 

Rama dama!
Freiwillige Helfer herzlich willkommen  beim 
AKTIONSTAG SAUBERE LANDSCHAFT

Stricktreff
Unser nächster  Stricktreff ist 
am 3.2. 2025 um 15.00 Uhr. 
Vereinsheim Heimatverein
Wer Freude am Stricken, häkeln, 
sticken hat kann gerne dazu 
kommen. 
Wir freuen uns.
Ihr /Euer Stricktreff

Kinder

Wir
 freuen uns auf dich!

10 Uhr 

Gottesdienst

singen, beten, Geschichten hören, kreativ sein,   
spielen und gemeinsam Spaß haben 

Gemeindehaus

Hüll

19.01.25

16.02.25

Evang. - Luth. 
Kirche Betzenstein

Gott spricht: 
In meinen Augen 
bist du kostbar 
und ich habe 

dich lieb.
Jesaja 43, 4 
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TERMINE

TERMINE IM FEBRUAR 2025

Hinweis: Die Veranstaltungen werden dem Online-Kalender auf der Internetseite der Stadt Betzenstein entnommen. Nicht gemeldete Veranstaltungen  
können nicht berücksichtigt werden. Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Angaben ohne Gewähr.

Datum Uhrzeit Veranstaltung Ort Veranstalter

01.02.2025 19.00 Uhr Jahreshauptversammlung der Freiwilligen  
Feuerwehr Hüll mit Neuwahlen

Gasthaus Kroder FFW Hüll 

02.02.2025 10.00 Uhr Begegnungsgottesdienst mit der Band 
„Lichtblick“

Kirche Betzenstein Landeskirchliche 
Gemeinschaft

03.02.2025 15.00 Uhr Stricktreff Heimatverein 
Betzenstein

07.02.2025 15:00 Uhr Treffen VdK und Senioren Gasthaus Herbst, 
Betzenstein

VdK und Senioren

07.02.2025 19:30 Uhr Böhmischer Konzertabend Turnhalle Betzenstein Stadt

08.02.2025 04.00 Uhr Tagesskifahrt zum Wilden Kaiser mit  
Apres Ski

Treffpunkt Schwimm-
bad Betzenstein

Kirwaleut Betzenstein

15.02.2025 15.00 Uhr Tag der offenen Tür bei der Kinder- 
feuerwehr

Feuerwehrhaus FFW Betzenstein

16.02.2025 10.00 Uhr Kindergottesdienst Gemeindehaus Hüll Kirchengemeide

23.02.2025 08.00 Uhr Bundestagswahl Wahllokale im 
Gemeindegebiet

Staatsregierung

26.02.2025 19.30 Uhr Jahreshauptversammlung Bürger 23 e.V. Sportheim FC 
Betzenstein

Bürger 23

27.02.2025 17.00 Uhr Infoabend für Vorschuleltern Mittagsbetreu-
ung Betzenstein

Mittagsbetreuung

Unterstützung für Vereine
Im Frühjahr 2024 wurde das neue ILEK (Integrierte Ländliche 
Entwicklungskonzept) beim  Wirtschaftsband A9 Fränkische 
Schweiz e.V. verabschiedet. 

Ein Projekt im ILEK ist die Vernetzung und Unterstützung der 
Vereine in der Region. Dazu wurde innerhalb der AKADEMIE 
Wirtschaftsband A9 die Vereinsakademie gegründet. 

Zukünftig dient die Vereinsakademie als Multiplikator von Ver-
anstaltungen und Informationen für Vereine. Perspektivisch 
sind auch eigene Veranstaltungen in der Region gemeinsam 
mit Partnern geplant. 

Um die Arbeit der Vereinsakademie noch besser auf die 
Bedarfe der Vereine abzustimmen, bitten wir Sie an unserer 
Umfrage teilzunehmen.

Newsletter “Info für Vereine”
Seit Sommer 2024 gibt es bereits den mehrmals im Jahr 
erscheinenden Newsletter “Infos für Vereine”, der kompakt 
auf Neuerungen und Veranstaltungen hinweist. 

REGION
AKTUELL

Der Newsletter ist in den Mitgliedsgemeinden über die Hei-
matInfo-App zu finden oder über die Homepage des Wirt-
schaftsbandes unter 

wirtschaftsbanda9.de/vereinsakademie
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HISTORISCH

 
Obwohl die Ereignisse beim Bau*) und Erhalt der 
Stadtmauer und des hölzernen Wehrganges schon 
fast 500 Jahre, also weit im Dunkeln der 
Geschichte  zurückliegen, ist es dennoch mit Hilfe 
von Kirchenbucheinträgen möglich, ein familiäres 
Umfeld zu den  historischen Personen in der 
Handlung des Spielfilms herauszufinden. 
*) 1533 begann der Bau des Mauerrings 
 
Dafür hat der Autor des Historienspielfilm-
Drehbuches Markus Böse, zu den im Strafurteil 
»1000 Schindeln auf die Stadtmauer« genannten 
Personen den rechts abgebildeten familiären 
Zusammenhang akribisch erforscht. 
 
Wie abgebildet, hatte der in dem Gerichtsurteil aus 
dem Jahr 1558 verurteilte Hans Zancker eine 
Ehefrau, namens Anna und eine Tochter mit dem 
Namen Katharina. Die Schwester Margaretha des 
Hans Zancker und deren Tochter Christina spielen 
in den Geschehnissen des Historienspielfilms 
ebenfalls eine wichtige Rolle. 
 
In der Handlung des Historienspielfilms kommt 
auch ein junger ungeschickter und zu allem 
Unglück noch stotternder Jugendlicher vor, der den 
ungewöhnlichen Namen:  »Henselbub« hat. 
Dieser Name ist aber keine Erfindung des 
Drehbuchautors Markus Böse, sondern aus der 
zweiten Zeile des nachfolgend abgebildeten 
Kirchenbuch-Eintrages entnommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der »Henselbub« ist im Historienspielfilm für den 
Zimmermann Hans Zancker ein Zimmermanns-
gehilfe, der wegen seiner stotternden Sprechweise 
von den Betzensteinern verhöhnt wird. Auch fehlt 
ihm beim Umgang mit den Werkzeugen für die 
Holzbearbeitung die notwendige Handfertigkeit, 
was ihm manchen Spott einbringt. 

 
 
Im Laufe des Fortgangs der Film-Handlung stellt 
sich dann heraus, dass der richtige Name für den 
»Henselbub« Hans Eberle ist und er als 
Waisenkind, weil er nicht sprechen wollte, nach 
Nürnberg gebracht wurde. Von dort hat ihn der 
damals in Betzenstein amtierende Land-Pfleger 
Franz Schürstab wieder zurückgeholt. 
In den folgenden Szenen wird nun nach und nach 
offenbar, dass der »Henselbub« doch ein großes 
handwerkliches Geschick hat und zwischen den 
beiden eine geheimnisvolle Verbindung besteht, die 
aber erst am Ende des Films aufgedeckt wird. 
 
Wer im Historienspielfilm mitspielen oder auch nur 
als Komparse ein Handwerk, z.B. die Schindel- 
oder Nägel-Herstellung vorführen oder als 
Kulissengestalter mitwirken, sich um die Kostüme 
kümmern oder historische Werkzeuge oder Hausrat 
ausleihen möchte, wendet sich bitte per eMail an: 
 Info@Heimatverein-Betzenstein.de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:  Karl Heinz Fietta 
Foto:  Markus Böse 
Quellen: Stadt-Archiv Nbg, Ratsverlässe, 
Ratsbücher, Salbücher, Landpfleger Manuale, 
Briefbücher, Archivalien Anton Buchner 
Projektträger des Historienspielfilms: 
Heimatverein Betzenstein 
Text und Idee des Drehbuches: Markus Böse 

Wussten Sie, dass es im 

Historienspielfilm über die 
Stadtmauer zu jeder Person einen 
historischen Hintergrund gibt? 

Rubrik des Historienkreises Betzenstein 




